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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für zentrale Verwaltung und 
Finanzen

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/12/460

öffentlich
26.11.2012

Roland Krügel
Gunnar Werner
Torsten Kopper

Erlass einer 3. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von 
Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung sowie den 
Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Tornesch 
(Straßenbaubeitragssatzung) vom 29. Mai 2002
Beratungsfolge:
Datum Gremium

10.12.2012 Hauptausschuss
11.12.2012 Ratsversammlung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Das Kommunalabgabengesetz ist mit Wirkung vom 13. April 2012 u. a. in der Weise 
geändert worden, dass die Beitragsberechtigten (Gemeinden) bei Straßenbaumaßnahmen 
mindestens 15 vom Hundert des Aufwandes tragen. In der gültigen 
Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Tornesch beträgt der Gemeindeanteil 10 %, so dass 
die Satzung angepasst werden muss und der Gemeindeanteil mindestens 15 % beträgt. Da 
die in § 4 der Straßenbaubeitragssatzung festgelegten Vorteilssätze in einem gewissen 
Verhältnis zueinander stehen müssen, werden alle Beitragsanteile um jeweils 5 % gesenkt.

Durch den Erlass der 3. Nachtragssatzung ist neben einer redaktionellen Änderung ebenfalls 
vorgesehen, die Satzung der neuesten Rechtsprechung anzupassen (Die Änderungen sind 
jeweils fett kursiv dargestellt):

1. In § 1 letzter Satz werden die Worte „die Erneuerung“ eingefügt. Es handelt sich um 
eine redaktionelle Änderung.

2. In § 4 werden die Beitragsanteile um jeweils 5 Prozentpunkte reduziert.

3. Die Anpassung in § 6 Absatz 2 Ziffer 1 Satz 1  entspricht der neuesten 
Rechtsprechung.
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4. Die Entfernung des § 6 Absatz 2 Ziffer 2c erfolgt, da diese Regelung überflüssig ist.

5. Das Einfügen der Regenwasserrückhaltebecken mit 0,5 in § 6 Absatz 2 Ziffer 4 
erfolgt, da auch Grundstücke von Regenwasserrückhaltbecken beitragspflichtig sind.

6. Die Änderung des § 6 Absatz 3 Ziffer 2 entspricht der neuesten Rechtsprechung.

7. Die Änderung des § 6 Absatz 3 Ziffer 3a entspricht der neuesten Rechtsprechung.

8. Die Änderung des § 6 Absatz 4 Satz 1 entspricht der neuesten Rechtsprechung.

Durch die Änderung des Kommunalabgabengesetzes wurde ebenfalls der § 8a neu 
eingeführt. Hiernach haben die Gemeinden die Möglichkeit, sogenannte wiederkehrende 
Beiträge anstatt der einmaligen Beiträge einzuführen. Den Gemeinden wird damit erlaubt, 
bestimmte Abrechnungsbereiche für öffentliche Verkehrswege einzurichten (Straßennetz der 
Gemeinde) und in diesen die jährlichen Investitionsaufwendungen für Verkehrsanlagen 
abzüglich des Gemeindeanteils auf alle Eigentümer der Anliegergrundstücke des 
Straßennetzes umzulegen.

Durch den § 8a soll die hohe finanzielle Belastung der Grundstückseigentümer, die meistens 
bei der Veranlagung des einmaligen Beitrags entsteht, verhindert werden, in dem die 
beitragspflichtigen Grundstückseigentümer jährlich einen „kleinen“ Beitrag zur Deckung der 
Investitionsaufwendungen leisten.
In der Theorie klingt der wiederkehrende Beitrag gut, doch in der Praxis tun sich erhebliche 
Schwierigkeiten in der Umsetzung auf.

So wäre die Einführung des wiederkehrenden Beitrags ein klarer Nachteil für die 
Grundstückseigentümer, die in den letzten Jahren ihren Beitrag für ihre Anliegerstraße 
geleistet haben. Im § 8a Absatz 7 des Kommunalabgabegesetzes wird für diese Problematik 
festgelegt, dass die Gemeinden durch Satzung Überleitungsregelungen bestimmen müssen. 
In diesen Überleitungsregelungen wird ein Zeitraum bestimmt „innerhalb dessen die 
Grundstücke bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrags nicht berücksichtigt und nicht 
beitragspflichtig werden. Bei der Bestimmung des Zeitraums sollen die übliche 
Nutzungsdauer der Verkehrsanlagen (ca. 20 Jahre) und der Umfang der einmaligen 
Belastung berücksichtigt werden.“ Für die Stadt Tornesch würde dies bedeuten, dass es zu 
erheblichen Beitragsausfällen kommen würde.

Ein weiteres Problem stellt der erhöhte Verwaltungsaufwand dar, der für die jährliche 
Ermittlung der beitragspflichtigen Grundstücke für das gesamte Straßennetz der Stadt 
Tornesch erforderlich wäre. Es müsste nicht mehr nur die beitragspflichtigen Grundstücke für 
eine Straße sondern vielmehr für alle Straßen im Stadtgebiet (alle Grundstücke) ermittelt 
werden.

Um diesen jährlichen Aufwand zu bewältigen, müsste das Personal in der 
Beitragssachbearbeitung aufgestockt werden.

Des Weiteren wird der wiederkehrende Straßenbaubeitrag von einigen als verfassungswidrig 
eingestuft. Eine entsprechende Verfassungsklage ist derzeit auf Antrag des 
Verwaltungsgerichtes Koblenz beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Eine 
Entscheidung hierüber ist noch nicht getroffen worden.

Bei der vor der Änderung des Kommunalabgabengesetzes erfolgten Anhörung sind fast 
ausschließlich negative Stellungnahmen zu der Einführung des wiederkehrenden Beitrags 
abgegeben worden.

Da die Einführung des wiederkehrenden Beitrags somit mit erheblichen Risiken verbunden 
ist und es in Schleswig-Holstein auch noch keine Gemeinde gibt, die den wiederkehrenden 
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Beitrag eingeführt hat, sollte in Tornesch auf die Einführung verzichtet werden und der 
einmalige Beitrag weiter erhoben werden. Eine Umstellung wäre „gerecht“ nicht darzustellen.

Die Verwaltung schlägt vor, die der Vorlage anliegende 3. Nachtragssatzung zur 
Straßenbaubeitragssatzung zu beschließen, damit die Satzung der neuesten Rechtslage und 
Rechtsprechung entspricht.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt 

Zu D: Finanzielle Auswirkungen
Durch die 3. Nachtragssatzung wird der Gemeindeanteil um jeweils 5 Prozentpunkte 
heraufgesetzt.

Zu E: Beschlussempfehlung
„Die Ratsversammlung beschließt

1. Aus die Einführung von wiederkehrenden Beiträgen gem. § 8a Kommunalabgabengesetz 
wird verzichtet.

2. Die der Vorlage anliegende 3. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von 
Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung sowie Umbau von Straßen, 
Wegen und Plätzen in der Stadt Tornesch (Straßenbaubeitragssatzung) wird 
beschlossen.

3. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung auszufertigen und bekannt zu machen.“

 

 

 

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage: 3. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die 
Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung sowie Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen in 
der Stadt Tornesch (Straßenbaubeitragssatzung)
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3. Nachtragssatzung  
 

zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau und Umbau 
von Straßen, Wegen und Plätzen 

in der Stadt Tornesch (Straßenausbaubeitragssatzung) vom 29. Mai 2002 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der jeweils geltenden 
Fassung und der §§ 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-
Holstein (KAG) in der jeweils geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Rats-
versammlung der Stadt Tornesch vom                                   folgende Satzung erlassen: 
 

 
Artikel I 

Änderung der Ausbaubeitragssatzung 
 
Die Ausbaubeitragssatzung der Stadt Tornesch wird wie folgt geändert: 
 
1. § 1 wird wie folgt neu gefasst: 

§ 1 
Allgemeines 

 
Zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung und den Um-
bau 
 

a) von vorhandenen Ortsstraßen im Sinne des § 242 Baugesetzbuch (BauGB) 
b) von nach den §§ 127 ff. BauGB erstmalig hergestellten Straßen, Wegen und Plätzen 

und 
c) von nicht zum Anbau bestimmten Straßen, Wegen und Plätzen 

 
als öffentliche Einrichtung erhebt die Stadt Beiträge von den Grundstückseigentümerinnen 
und Grundstückseigentümern oder an deren Stelle von den zur Nutzung an diesen Grund-
stücken dinglich Berechtigten, denen die Herstellung, der Ausbau, die Erneuerung  und der 
Umbau Vorteile bringt. 

 
 
2. § 4 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 
 
(1) Von dem beitragsfähigen Aufwand (§ 2) werden folgende Anteile auf die Beitragspflichtigen 

umgelegt (Beitragsanteil): 
 
1. für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung und den Umbau der Fahrbahn (§ 2 

Abs. 1 Ziff. 3 a), für Radwege (§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 e) sowie für Böschungen, Schutz-, 
Stützmauern und Bushaltebuchten (§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 h und i) an Straßen, Wegen und 
Plätzen, 
 
a) die im wesentlichen dem Anliegerverkehr dienen (Anliegerstraßen), 

bis zu einer Fahrbahnbreite von 7,00 m      85 v.H., 
b) die im Wesentlichen dem Innerörtlichen Verkehr dienen (Haupt-

erschließungsstraßen), bis zu einer Fahrbahnbreite von 10,00 m,  55 v.H., 
c) die im Wesentlichen dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr  

oder überörtlichen Durchgangsverkehr dienen (Hauptverkehrs- 
straßen), bis zu einer Fahrbahnbreite von 20,00 m,    35 v.H.; 



2. für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung und dem Umbau der übrigen Straßen-
einrichtungen (§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 b, c, d und g sowie Ziff. 4 und 5) an Straßen, Wegen 
und Plätzen, 
 
a) die im Wesentlichen dem Anliegerverkehr dienen (Anliegerstraßen),  85 v.H., 
b) die im Wesentlichen dem innerörtlichen Verkehr dienen (Haupt-

erschließungsstraßen)        70 v.H., 
c) die im Wesentlichen dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr 

oder überörtlichen Durchgangsverkehr dienen (Hauptverkehrs- 
straßen),          55 v.H., 
 

3. für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung und den Umbau von kombinierten Geh- 
und Radwegen (§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 f) an Straßen, Wegen und Plätzen, 
 
a) die im Wesentlichen dem Anliegerverkehr dienen (Anliegerstraßen)  85 v.H., 
b) die im Wesentlichen dem innerörtlichen Verkehr dienen (Haupt- 

erschließungsstraßen),        65 v.H., 
c) die im Wesentlichen dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr 

oder überörtlichen Durchgangsverkehr dienen (Hauptverkehrs- 
straßen),          45 v.H., 

 
4. für den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen zu Mischflächen sowie den Ausbau 

und die Erneuerung von vorhandenen Mischflächen (§ 2 Abs. 1 Ziff. 6), 
 
a) die im Wesentlichen dem Anliegerverkehr dienen (Anliegerstraßen)  85 v.H., 
b) die im Wesentlichen dem innerörtlichen Verkehr dienen (Haupt- 

erschließungsstraßen),        70 v.H., 
c) die im Wesentlichen dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr  

oder überörtlichen Durchgangsverkehr dienen (Hauptverkehrs- 
straßen),          55 v.H., 
 

5. für den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen zu Fußgängerzonen 
sowie den Ausbau und die Erneuerung vorhandener Fußgängerzonen 
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 6)         85 v.H., 
 

6. für den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen zu verkehrsberuhigten 
Bereichen sowie den Ausbau und die Erneuerung von vorhanden ver- 
kehrsberuhigten Bereichen (§ 2 Abs. 1 Ziff. 6)     85 v.H. 

 
 
3. § 6 Absatz 2 Ziffer 1 Satz 1 wird wie folgt geän dert: 

 
Soweit Grundstücke im Bereich eines Bebauungsplanes (§30 BauGB), in einem Gebiet, für 
das die Stadt beschlossen hat, einen Bebauungsplan aufzustellen (§ 33 BauGB) oder im 
Bereich einer Innenbereichssatzung (§ 34 Absatz 4 B auGB) liegen , wird die Fläche, auf 
die der Bebauungsplan bzw. der Bebauungsplanentwurf die bauliche, gewerblich, industriel-
le oder vergleichbare Nutzungsfestsetzung bezieht, in vollem Umfang (Vervielfältiger 1,0) 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 



4. In § 6 Absatz 2 wird folgende Ziffer entfernt: 
 
2c) bei Grundstücken, die so an einem Platz, einem Wendehammer oder in einer Lage zur 

Straße oder zum Weg liegen, dass eine Linie nach Buchst. a) oder b) nicht ermittelt wer-
den kann, als Kreisbogen um den Mittelpunkt des Platzes gebildet, 

 
 

5. In § 6 Absatz 2 Ziffer 4 wird folgendes neu eing efügt: 
 
i) Regenwasserrückhaltebecken 0,5 
 
 

6. § 6 Absatz 3 Ziffer 2 wird wie folgt geändert: 
 
b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt die tatsächliche Zahl der Vollgeschosse.  
c) Ist nur die zulässige Höhe von baulichen Anlagen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollge-

schosse die höchstzulässige Höhe geteilt durch 2,8 m, wobei Bruchzahlen auf volle Zah-
len kaufmännisch abgerundet werden. 

 
 
7. Der § 6 Absatz 3 Ziffer 3a wird wie folgt neu ge fasst: 
 

a) bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen Vollge-
schosse. 

 
 
8. Der § 6 Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

 
Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe-, Industrie- oder sonstigen Sondergebieten (§ 11 
BauNVO) sowie Grundstücke in anderen Gebieten, die überwiegend gewerblich, industriell 
oder in ähnlicher Weise  genutzt werden, werden die nach Abs. 3 ermittelten Flächen um 
30 v. H. erhöht. 

 
 

Artikel II 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Nachtragssatzung III tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Tornesch,  
 
Stadt Tornesch 
Der Bürgermeister 
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